
Fördergelder Schulsport des Basketballverbandes Bayern (BBV) – 

Bezirk Mittelfranken 

 

 

Was ist das Ziel? 

Ziel ist eine stärkere Präsenz des Basketballsportes in allen Schulen Mittelfrankens von der 1. – 9. 

Klasse, um dadurch die Vereine bei der Gewinnung neuer Spielerinnen und Spieler in den 

Altersklassen U8-U16 zu unterstützen.  

 

 

Wer kann Geld bekommen? 

Vereine des BBV-Bezirkes Mittelfranken für Kooperationen mit den Schulen in Mittelfranken. 

 

 

Was wird gefördert? 

Sportgerätekauf, Sportausstattungskauf, Veranstaltungskosten, Mitgliedsbeiträge, 

Versicherungsprämien, Fortbildungsangebote, Trainerstunden und …und…und 

 

 

Was wird nicht bzw. nur unter bestimmten Umständen gefördert? 

Kooperationen und Investitionen, die voraussichtlich auch von Dritten (z.B. LASPO „Sport nach 1“, 

„Junior Franken“) gefördert bzw. finanziell unterstützt werden  

 

 

Wie viel Geld kann ein Verein maximal erhalten? 

Pro Schuljahr werden maximal 1000€ bereitgestellt. Davon kann ein Verein im Bezirk maximal 300€ 

erhalten.  

 

 

 



Wann können die Fördergelder Schulsport beantragt werden? 

Der Antrag auf Bewilligung von Fördergelder Schulsport kann vom 1.August vor Schuljahresbeginn, 

bis spätestens 31. Mai des laufenden Schuljahres gestellt werden. 

 

Beispiel: Bezüglich einer Kooperation für das Schuljahr 2017/18, können Vereine vom 1.8.2017 bis 

31.5.2018 einen Antrag stellen. 

 

 

Wie können die Fördergelder beantragt werden? 

Der Antrag ist vom Basketball-Abteilungsleiter per Mail oder per Mail-Anhang beim 

Schulsportreferenten des Bezirkes Mittelfranken einzureichen. Dieser legt die Anträge dem 

Jugendausschuss des Bezirkes zum Beschluss vor.  

Der Antrag ist vor der Einreichung mit Vereins-Stempel und Unterschrift des Abteilungsleiters der 

Basketballabteilung zu bestätigen. Der Antrag muss die Information enthalten, inwieweit bereits 

Fördergelder Dritter mit der zu fördernden Schulaktion verknüpft sind. 

 

Wann und unter welchen Voraussetzungen werden die Gelder bewilligt und ausbezahlt? 

Über die Bewilligung an sich und die Höhe der bewilligten Fördergelder entscheidet der 

Jugendausschuss des Bezirkes Mittelfranken per Mehrheitsabstimmung bis spätestens 30. Juni des 

betreffenden Schuljahres, die Auszahlung erfolgt bis spätestens 31. Juli des betreffenden Schuljahres  

Zum 31. Juli noch nicht vergebene Gelder des Fonds stehen dem Jugendausschuss zur zusätzlichen 

Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen bis zum 31. Dezember des aktuellen Haushaltsjahres zur 

Verfügung. 

 

 

Jugendausschuss des BBV-Mittelfranken 
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